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Meldung zu Prüfungsleistungen der Bachelor- und Masterstudiengänge der 
Fakultät Humanwissenschaften im Wintersemester 2014/15 

 

Studiengang Meldefrist Frist für Abmeldung/Rücktritt 

Bachelor Psychologie* 

21.11.14 
(8.00 h) 

- 
08.12.14 
(24.00 h) 

 
 

über FlexNow! bis 19.01.2015 
* danach bis zwei Wochen vor dem jeweiligen 
Prüfungstermin durch Mitteilung an das 
Prüfungsamt (Kapuzinerstraße 25 / Zi. 102, 
huwi.pruefungen@uni-bamberg.de) 

Master Psychologie* 

Bachelor Pädagogik 
(zentral organisierte Klausuren =  
rote Kennzeichnung im Modulhandbuch) 

über FlexNow! bis 19.01.2015 
 
 
 
 
 

Master Erwachsenenbildung/ 
Weiterbildung 
(zentral organisierte Klausuren =  
rote Kennzeichnung im Modulhandbuch) 
Master Erziehungs- und 
Bildungswissenschaft 
(zentral organisierte Klausuren =  
rote Kennzeichnung im Modulhandbuch) 
Master Empirische 
Bildungsforschung 
Master Bildungsmanagement und 
Schul-Führung 
(nur mündliche Prüfung im Modul 
Personal- und Organisationspsychologie) 
 

Anmeldung: 
Studierende, die in diesem Semester Prüfungen erbringen wollen, müssen sich in der o.g. Meldefrist über 
das elektronische Prüfungsverwaltungssystem FlexNow! (https://portal.zuv.uni-bamberg.de) anmelden. 
 

Kontrolle der Anmeldung: 
Rechtsverbindlich für die Anmeldung ist die individuelle Vorgabe unter „Studentendaten“ in FlexNow!. 
Alle Studierende, die sich zu Prüfungsleistungen angemeldet haben, sind verpflichtet, die Richtigkeit Ihrer 
Anmeldung in FlexNow! zu überprüfen.  
 

Korrektur und Abmeldung: 
Innerhalb der Meldefrist kann eine Korrektur der Meldung selbständig über FlexNow! erfolgen. 
Eine Abmeldung/Rücktritt von der jeweiligen Prüfung ist innerhalb der o.g. Frist über FlexNow! möglich. 
 

Wiederholungs- und Nachholprüfungen: 
Studierende, die bereits im Sommersemester 2014 zu Prüfungsleistungen angemeldet waren, aber wegen 
anerkannter Krankheit nicht teilnehmen konnten oder die Prüfung versäumt oder nicht bestanden haben, 
sind für diese Prüfungsleistungen ohne erneute Meldung für das Wintersemester 2014/15 angemeldet 
(„Zwangsanmeldung“). Ausnahme: BA Pädagogik: Spezielle Soziologie und Familien- oder Jugendrecht, 
BSc + MSc Psychologie: hier gibt es keine Zwangsanmeldung! Studierende haben sich eigenverantwortlich 
zu jeder Prüfung so rechtzeitig anzumelden, dass diese innerhalb der Höchststudiendauer absolviert 
werden kann. 
 

Die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse 
I.A. 
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